
1 
 

Finanzbericht 

Nr. 02 / 2021 

 

 

 

 

Gemeinde Nordstemmen 
 

 Adensen 
   Barnten 
     Burgstemmen 
       Groß Escherde 
          Hallerburg 
             Heyersum 
                Klein Escherde 
                  Mahlerten 
                     Nordstemmen 
                        Rössing 

 



2 
 

Inhalt 
Vorwort ....................................................................................................................... 2 

Ergebnisrechnung ...................................................................................................... 3 

Finanzrechnung .......................................................................................................... 5 

Liquiditätskredite ......................................................................................................... 7 

Investitionskredite ....................................................................................................... 7 

Investitionen 2021 ...................................................................................................... 8 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ........................................................ 10 

Grundsteuer A .......................................................................................................... 11 

Grundsteuer B .......................................................................................................... 11 

Gewerbesteuer ......................................................................................................... 12 

Hundesteuer ............................................................................................................. 12 

Vergnügungssteuer .................................................................................................. 13 

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer .............................................................. 13 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ...................................................................... 14 

Schlüsselzuweisungen ............................................................................................. 15 

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ............................... 15 

Einwohnerstatistik ..................................................................................................... 16 

Ausblick .................................................................................................................... 16 

Vorwort  
Nachdem der Rat der Gemeinde Nordstemmen die Haushaltssatzung für das 

Haushaltsjahr 2021 am 26.11.2020 beschlossen hat, wurde die Satzung von der 

Kommunalaufsicht des Landkreises Hildesheim am 08.12.2020 genehmigt und 

bekannt gemacht. Der frühzeitige Beschluss und die frühzeitige Genehmigung führten 

da zu, dass die Haushaltsmittel ab dem 01.01.2021 zur Verfügung standen. 

Zu der Sitzung des Fachausschusses Finanzen, Wirtschaftsförderung, Marketing und 

Feuerschutz am 22.06.2021 wird der Finanzbericht 02/2021 vorgelegt. Adressaten des 

Berichtes sind der Fachausschuss Finanzen, Wirtschaftsförderung, Marketing und 

Feuerschutz und der Rat der Gemeinde Nordstemmen. 

Der vorliegende Bericht basiert auf den Daten vom 15.06.2021. 

 

Nordstemmen, im Juni 2021 

Die Bürgermeisterin 

im Auftrag 

gez. Udo Niemann   
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Ergebnisrechnung

 

Von den geplanten ordentlichen Erträge in Höhe von 22.222.400,00 Euro sind bisher 

15.535.918,65 Euro zum Soll gestellt. 
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Von den geplanten ordentlichen Aufwendungen von 22.548.100,00 Euro wurden 

bisher 14.645.543,88 Euro zum Soll gestellt. 

 

Einzelheiten zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen werden auf den 

folgenden Seiten erläutert. 
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Finanzrechnung 
Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit haben sich seit 
Jahresbeginn wie folgt entwickelt: 
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 Planmäßige Einzahlungen 2021:  21.449.800,00 Euro  

o darauf bereits eingezahlt:     9.142.111,61 Euro  
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 Planmäßige Auszahlungen 2021:   20.556.600,00 Euro   

o Darauf bereits ausgezahlt:    8.108.854,93 Euro   

 

Auf die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 144.700,00 Euro 

konnten bisher 215.607,05 Euro vereinnahmt werden. Es handelt sich in erster Linie 

um Einzahlungen auf Straßenausbaubeiträge für die Kirchstraße in Rössing. 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 1.871.866,73 Euro 

geleistet, geplant sind in 2021 3.759.100,00 Euro. Liquiditätskredite zur rechtzeitigen 

Leistung von Auszahlungen werden derzeit nicht in Anspruch genommen. 

Investitionskredite aus der Haushaltsermächtigung 2021 wurden im laufenden 

Haushaltsjahr noch nicht aufgenommen. Tilgungsleistungen wurden in Höhe von 

494.194,31 Euro bisher erbracht.  

Kreditermächtigungen aus 2020 wurden im Zuge der Aufstellung des 

Jahresabschlusses 2020 in Höhe von 3.731.500 Euro als Haushaltseinnahmerest 

nach 2021 übertragen.  

Liquiditätskredite 
Zur Erhaltung der Zahlungsfähigkeit und Vorfinanzierung von Investitionen wurden 

bisher keine Liquiditätskredite aufgenommen: 

Investitionskredite  
Investitionskredite wurden im laufenden Haushaltsjahr noch nicht aufgenommen, 

Tilgungsleistungen wurden bisher in Höhe von 494.194,31 Euro erbracht. An Zinsen 

wurden bisher 603.320,39 Euro zum Soll gestellt. 
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Investitionen 2021
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Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 

Die Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellt in der 

Haushaltsplanung 2021 mit 3.905.000,00 Euro einen beachtlichen Kostenblock dar. 

Im Folgenden wird die Entwicklung der Kosten erläutert. 

 

Generell gilt für den Bereich der Bewirtschaftung, dass die Verwaltung alle bekannten 

Bewirtschaftungskosten zum Soll stellt. D. h., das am Anfang des Jahres beispiels-

weise alle bekannten Abschlagszahlungen für Frischwasser, Abwasser, Strom, Gas 

usw. bereits zur Auszahlung bei Fälligkeit in die Gemeindekasse übergeben werden. 

Änderungen ergeben sich hier in der Regel, wenn im laufenden Jahr einzelne 

Leistungen abgerechnet und neue (geänderte) Abschlagsbeträge festgesetzt werden. 

Weiterhin werden hier die Aufwendungen für die Unterhaltung von Vermögens-

gegenständen der Gemeinde Nordstemmen abgebildet, die der Erhaltung dienen und 

keine erhebliche Wertveränderung zur Folge haben. 
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Grundsteuer A  

 

Es sind die Einzahlungen per 15.05.2021 enthalten. 

Grundsteuer B 

 

 

Es sind die Einzahlungen per 15.05.2021 enthalten. 
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Gewerbesteuer 

 

Die Sollstellungen der Gewerbesteuer liegen hinter den Erwartungen zurück. 

 

Hundesteuer 

 

Der intensivere Außendienst des Ordnungsamtes führt zu einer Zunahme von 
Steueranmeldungen. 
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Vergnügungssteuer 

 

 

Die Vergnügungssteuer wird nach einer Steueranmeldung seitens des Pflichtigen 

festgesetzt und gewöhnlich gleichzeitig eingezahlt. Es ist zu beachten, dass 

Spielhallen und Gaststätten wegen der Corona – Pandemie über längere Zeiträume 

geschlossen waren. Die Geschäftstätigkeit ist nahezu zum Erliegen gekommen. 

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 
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Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird per Einzelbescheid festgesetzt. 

Nach einer Änderung des Nds. Gesetzes über den Finanzausgleich werden die 

Finanzausgleichszahlungen monatlich ausgezahlt. Die Sollstellung beinhaltet die 

Festsetzungen per 15.01.2021 bis 15.06.2021. Die Differenz zum Ist-Betrag ergibt sich 

aus einer Rückforderung des Landes per 01.02.2021 aus dem Jahr 2020. 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 

Um Wiederholungen zu vermeiden wird auf den ersten Absatz des Gemeindeanteils 

an der Einkommensteuer verwiesen.  
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Schlüsselzuweisungen  

 

Nach dem Festsetzungsbescheid des Landes für das Jahr 2021 werden Zuweisungen 
in Höhe von rd. 3.319.300 Euro erwartet. 

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 
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Einwohnerstatistik 

 
 
Ab 19.11.2020 werden nur noch die Hauptwohnsitze berücksichtigt! 
 

Ausblick 
Die Gemeinde Nordstemmen konnte das Corona-Jahr 2020 noch einigermaßen positiv 
abschließen. Finanzielle Unterstützungen vom Land Niedersachsen verhinderten, neben 
Einsparungen im Ergebnishaushalt, ein negatives Saldo zum Jahresende. Die Aussichten für 
das aktuelle Jahr und die nähere Zukunft sind jedoch als ungewiss einzuschätzen. Die 
Folgen der Krise werden auch in Nordstemmen erst mittelfristig zu Tage treten. 

 

Um den finanziellen Einnahmeeinbrüchen frühzeitig entgegenzuwirken, hat die 
Bürgermeisterin mit Wirkung vom 15.04.2021 die haushaltswirtschaftliche Sperre verfügt. 

 

In einer bundesweiten Umfrage hat die Kreditanstalt für Wiederaufbau die Stimmung in den 
Finanzabteilungen „gemessen“ und wie folgt abgebildet: 
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